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Institut für Experimentalphy
sik
Monika Hausenblas (P)
Gerhard Pfeifer (P)

Institut für Festkörperphysik
N.N.
Gilbert Ahamer (P)
Insti tut für Theoreti sch~
Physik
Maria Hinterkireher (P)
Andreas Molin (P)
Thomas Trenkler (P)
Werner Weiglhofer (P)

Ersatzmitglieder:
Karl-Heinz Lesch (P)
Gerulf Heinrichs (P)
Herbert Moshammer (P)
Edwin Langmann (P)

Institut für Kernphysik
Soris Papousek (P)
Gunther Springholz (P)
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FACHGRUPPE ERDWISSENSCHAFTEN
521 Institut für Techni sche Geo-

logie, Petrographie und
Mineralogie
N.N.
Joachim Haidacher (C)
Gerhard Harer (A)

517

513

506 Institut für Informations
verarbeitung
Walter Schinnerl (M)
Hartwig Huemer (M)
N.N.

Der Insti tutsvorstand wi rd von
der Inst1tutskonferenz für eine
Funktionsperiode von zwei Jahren
aus dem Kreis der Universitäts
professoren gewählt. Dem Insti
tutsvorstand obliegt unter anderem
die Führung der laufenden Geschäf
te des Institutes, die Ausarbei
tung von Vorschlägen betreffend
die Verwendung der dem Institut
zugewiesenen Mittel und die Durch
führung der Beschl üsse der Insti
tutskonferenz. Laut Gesetz hätte
der Insti tutsvorstand auch ei nma1
in jedem Studi enj ahr in· ei ner
praktisch allgemein zugänglichen
Institutsversamml ung über di e
Tat1gke1t des Inst1tutes zu be
richten. Die Institutskonferenz
ist vom Insti tutsvorstand mi ndes
tens einmal im Semester einzuberu
fen. Die Institutskonferenz ent
scheidet im wesentlichen in allen
Angelegenheiten, die von großer
Bedeutung für den Lehr- und For
schungsbetrieb sind.
In die Institutskonferenzen der
Insti tute der Techni sch-Naturwi s
senschaftlichen Fakultät sind der
zeit folgende Vertreter der Stu
dierenden nominiert (Wo Angaben
über Ersatzmitglieder fehlen,
si nd kei ne solchen nomi ni ert) :-
FACHGRUPPE TECHNISCHE MATHEMATIK
501 Institut für Mathematik

N.N.
Günther Soral (M)
Kurt Leistentritt (WiMb)
Bernhard Hainisch (M)
Karl Reiter (WiMb)
N.N.
N.N.

der Institutskonferenz auch Er
safzmi tg1i eder für di ese zu nomi
nieren. Sie springen für verhin
derte Hauptmitglieder ein· bzw.
rücken bei deren Ausscheiden nach.

A.US Uf.JSEREM ßiO.~AßOR 509 Institut für Geometrie

DiE tJEUESrEN i!UCHTvNG5- N.N.
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Warnung an den Leser: Du solltest
diesen Artikel nur in ausgeruh
tem Zustand lesen und Dir genügend
Zeit dazu nehmen! Diese Abhand
1ung wi rd Di ch näml i ch ei nwei hen
in die hochkomplizierte Organisa
ti on unserer Fakul tät und di e
Namen all jener Studenten scho
nungslos enthüllen, die sich in
zahllosen Sitzungen für das Wohl
der Studierenden einsetzen. Die
Nichtbeachtung dieser Warnung
würde angesichts der hohen Kom
p1exi tät di eser Materi e unwei ger
lich zu Deiner vollständigen Ver
wirrung führen.
Was di e gesetz1i chen Bestimmungen
anbe1angt, werden auf den fo1gen
den Seiten natürlich keine brand
heißen Neuigkeiten geboten: das
Hochschülerschaftsgesetz hat be
re1ts 13 Jahre auf dem Buckel
und das Universitätsorganisations
gesetz gl bt es auch schon 11 Jah
re.
Doch gleich in medias res: Wo et
was organisiert wird, gibt es na
türlich auch ~tgane. Salopp ge
sprochen hande es sich dabei
um eine Person oder eine Gruppe
von Personen, di e berechti gt ist,
irgendwelche Entscheidungen zu
treffen. Ein Organ, das aus mehre
ren Personen besteht, wi rd im
UOG als Kollegialorgan bezeichnet.
Die kleinsten selbständigen or
ganisatorischen Einheiten der
Universität sind die Institute.
Am Beispiel der Institute lassen
si ch di e oben erwähnten Begri ffe
illustrieren: Und zwar sind In
stitutsvorstand und Institutskon
ferenz di e Organe des Institutes;
die Institutskonferenz ist ein
Kollegialorgan.
Der Institytskonferenz gehören an:

a) alle am Institut tätigen
Ordentlichen und Außeror
dentlichen Universitäts
professoren

b) Vertreter des Mittelbaues
(d.h.im wesentlichen der
Assistenten)

c) Vertreter der Studieren
den

d) ein Vertreter der sonsti-
gen Bediensteten.

Gibt es an einem Institut nur
einen Universitätsprofessor, so
führt er zwei Stimmen. Es sind
von der Institutsvertretung (siehe
unten) so viele mit je einer Stim
me ausgestattete Vertreter der
Studierenden ion die Institutskon
ferenz zu entsenden, daß Universi
tätsprofessoren und Stpdenten
insgesamt jeweils gleich viele
Stimmen führen. Der Mittelbau
stellt ebensoviele Vertreter.
Laut Gesetz sind in gleicher An
zahl wie studentische Mitglieder
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FACHGRUPPE TECHNISCHE CHEMIE
525 Institut für Biotechnologie,

Mi krobi 01 ogi e und Abfa11
technologie
Josef Loid1 (C)
Ingrid Brauhart (C)
Dietmar Ha1trich (C)

533 Institut für Anorganische
Chemie
Michael See1ich (C)
Wa1ter Konrad (C)

535 Institut für Physi kali sche
und Theoretische Chemie
Edwi n Kalb (C)
Thomas Oberhauser (C)
N.N.

537 Insti tut für Chemi sche Tech
nologie Anorganischer Stoffe
Josef Mik1autsch (C)
Gerhard Citroni (C)
Wa1traud Taucher (C)
Arno Wertgarner (C)

Institut für Chemische Tech
nologie Organischer Stoffe
Barbara Hartmann (C)
Raimund Scha11er (C)

541 Institut für Organische Chemie
Kurt Königsberger (C)
Erich P1atzer (C)

545 Institut für Analytische Che
mie, Mikro- und Radiochemie
Irene Begsteiger (C)
Manfred Winkler (C/VT)

548 Institut für Biochemie und
Lebensmittelchemie
E1mar Prenner (C)
Wi1fried Preitschopf (C)

Das Gesetz auferlegt den Vertre
tern der Studierenden in den In

itutskonferenzen kei ne über
~ Mitwirkung in diesem Ko11e

gla10rgan hinausgehenden Aufgaben.
So1che Aufgaben hätten 1aut Hoch
schü1 erschaftsgesetz di e Insti
tutsvertretungen . "Hätten"--aes=
ha 1b, da es dl e Institutsvertre
tungen (fast) nur auf dem Papier
gibt. Nur an einem Institut unse
rer Fakultät wurde bei der letzten
Hochschülerschaftswahl eine Insti
tutsvertretung gewählt, und zwar
am Insti tut für Theoreti sche Phy
sik. Die Institutsvertretung kann
nur gewählt und nicht nominiert
werden. Ihre Funkti onsperi ode
beträgt zwei Jahre. Die aktive
und passive Wahlberechtigung ist
von der Inskription von Lehrveran
staltungen des Institutes abhän
gig. Bei bis zu 400 aktiv Wahl
berechti gtert si nd 3 Mandatare,
sonst 5 Mandatare in Personal wah1
zu wählen.
Da bereits mehr als die Hälfte
der Mandatare der Institutsvertre
tung Theoretische Physik ausge
schieden sind, besteht diese mitt
lerweile nicht mehr.

Wie gesagt kann die Institutsver
tretung entscheiden, welche Stu
dierenden als studentische Vertre
ter in die Institutskonferenz
entsendet werden. Bei Fehlen einer
Institutsvertretung werden alle
ihre Aufgaben (auch di e des Nomi
nierens in' die Institutskonferenz)
von der Fakultätsvertretung (siehe
unten) wahrgenommen.
Das in Studentenkreisen bekann
teste Kollegialorgan ist sicher
die Studienkommission (Stuko).
Für Jede StUdl enrl chtung' ist
eine solche eingerichtet. Ihr
gehören in gleicher Zahl an:

a) Vertreter der Uni versi 
tätsprofessoren (werden
in ei ner Wah1versamm1ung
für eine Funktionsperiode
von zwei Jahren gewählt)

b) Vertreter des Mi tte1
baues (i n analoger Wei se
gewählt)

c) von der Studienrichtungs
vertretung entsendete
Vertreter der ordent
1i chen Hörer der betref
fenden Studienrichtung
(Für diese sind übrigens
wiederum Ersatzleute
in gleicher Zahl zu nomi
nieren) .

Di e Zah1 der Stukomi tg1i eder pro
Personengruppe wird vom Fakultäts
kollegium (siehe unten) festge
setzt.Der Vorsitzende der Stuko
wi rd aus den ihr angehörenden
Uni versitäts1ehrern gewählt. Er
hat ihre laufenden Geschäfte zu
besorgen und kann z. B. entschei
den, ob ein Fächertausch genehmigt
wird oder nicht. Die Stuko hat
sich mit allen für die Lehre in

PFiRSicH HiT
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der betreffenden Studienrichtung
re1evanten Di ngen zu befassen,
so z. B. mi t der Änderung des Stu
dienplanes, der inhaltlichen Ko
ordination von Lehrveranstaltungen
u.v.a. Auch bei einer Berufung
gegen die Nichtgenehmigung eines
Fächertausches durch den Vorsit
zenden ist si e zuständi g. Di e
Vertreter der Studi erenden in
den ei nze1 nen Studi enkOllll1i ssi onen

si nd derzei t (Von den Stell en für
Ersatzmitglieder sind nur die
tatsäch1 i ch besetzten ausgewi e
sen) :
Studienkommission Technische Che
mie

Ingrid Brauhart
Wi1fried Preitschopf
Manfred Wink1er
Ersatzmitglied:
Barbara Katzbauer

Studi enkommi ssi on Techni sche Phy
si k

Ewa1d Wachmann
Boris Papousek
Werner Pint
Wi bke Tritthart
Ersatzmitglieder:
K1 emens Li1 eg
C1audia Maurer
Stefan Auer
Dieter Grientschnig

Studienkommission Technische Ma
themati k

Johannes Kerschbaumer
F1 ori an Schnabel
Hans-Peter Weingand
Ra1f Wi 11 bacher
Ersatzmitglieder:
Reinhard Meind1
Erika Schild
Ferdinand Spitzer
Gerhard Wöginger

Studienkommission Darstellende
Geometrie (lehramt an höheren
Schulen)

Ingrid Skorsch
N.N.

In Graz kann man zwei verschiedene
Physik-Lehramtsstudien absolvie
ren. Das ei ne wi rd ganz oder
hauptsächlich von der Uni Graz
ausgerichtet, das andere haupt
säch1ich von der TU Graz. Letzte
res ist unserer Fakultät zugeord
net. Für beide ist eine gemeinsame
interuniversitäre Studienkommis
sion eingerichtet. Als Vertreter
jener Studierenden, die an der
TU Graz ihren Studi enschwerpunkt
haben, sind in diese entsendet:

Herbert Moshammer
N.N.

Der Studienversuch Telematik wird
von der Fakultät für Elektrotech
nik gemei nsam mit der Techni sch
Naturwissenschaftlichen Fakultät
ausgerichtet. Folgende Studenten
vertreter gehören der interfakul
tären StudienkOllll1ission Telematik
an (angesichts der erst kurzen
Bestandsdauer dieses Studienver
suches können anders als sonst
auch Hörer verwandter Studienrich
tungen als Vertreter der Studi e
renden fungieren):

Günther Jerney (ET/ST)
Kurt Jochum (ST) ;
Günter Getzinger (C)*
Andreas Avender (ST)*
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Dem Fakultätskollegium gehören an.
a) alle (!) Ordentlichen und

Außerordentlichen Univer
sitätsprofessoren der
Fakultät

b) die Vertreter des Mittel
baues (i n ei ner Versamm
lung dieser Personengrup
pe gewählt)

c) die Vertreter der Studie
renden (von der Fakul
tätsvertretung entsendet)

d) zwei Vertreter der son-
stigen Bediensteten.

Aus dem Kreise der Ordentlichen
Universitätsprofessoren wählt
das Fakultätskollegium für eine
Funktionsperiode von zwei Jahren
den Dekan (=Vorsi tzender des Fa
kultatSköllegiums und Vorstand
der Fakultät). Die Zahl der Ver
treter von Mittelbau bzw. Studi e
renden ist jewei 1s halb so groB
(nötigenfalls aufzurunden) wie
jene der Uni versi tätsprofessoren.

Fortsetzung auf Seite 29

Übrigens: Ein großes Lob an Dich,
lieber Leser, dafür daß Du bis
hi erher durchgeha1ten hast. Es
bleibt nun nur noch ein Organ
zu besprechen, das aber ist ei n
dicker Hund: nämlich das Fakul
tätskolle1ium. --
Ole Fakul at besteht aus den "'ihr
zugehörigen Instituten und Stu
di enri chtungen. Si e gl i edert si ch
nach Maßgabe der ihr anvertauten
Gebiete der Wissenschaften in
Fachgruppen , wobei di e di esbezüg
liche Einteilung vom Fakultäts
kollegium festgesetzt wird. Ent
sprechend ihrem Fachgebi et werden
die Institute der Fakultät diesen
einzelnen Fachgruppen zugeordnet.
Welche Fachgruppen es an unserer
Fakultät gibt und welche Institute
diesen jeweils angehören, ist
der obigen Aufstellung betreffend
di e Studentenvertreter inden
Institutskonferenzen zu entnehmen.
Die Bürogeschäfte der Fakultä
und auch der Studi enkommi ssi on
besorgt das Dekanat.

Der Studienzweig Technische Geo
logie der Studienrichtung Erdwis
senschaften wird von der Natur
wi ssenschaft1i chen Fakultät der
Uni Graz gemei nsam mi t der Tech
nisch-Naturwissenschaftlichen Fa
kultät der TU Graz ausgeri chtet .
Der interuniversitären Studien
kommission Technische Geologie
gehören als Vertreter der Studi e
renden an:

Richard Otto
Gerhard Harer (A)·

Gleich wie auf Institutsebene
ist im Hochschül erschaftsgesetz
auch für jede Studi enri chtung
ei ne in Persona1wah1 zu wäh1ende
Studentenvertretung vorgesehen.
Si e hei ßt Studi enri chtunÄsvertre
tutg. Die Anzahl der andatare
, s wi e bei der Institutsvertre
tung geregelt. Es sei vorweggenom
men, daß diese Verzahnung eines
Kollegialorganes mit einem Organ
der Hochschül erschaft auch auf
Fakultätsebene anzutreffen ist.
Dort steht dem Fakultätskollegium
die Fakultätsvertretung gegenüber.
Für die Institutsvertretung, die
Studienrichtungsvertretung und
di e Fakultätsvertetung gi bt es
viele gemeinsame bzw. analoge
Bestimmungen. So wählt jedes Organ
der Hochschülerschaft aus seiner
Mitte mit einfacher Mehrheit einen
Vorsitzenden, dem - wie könnte
es anders sein - die Erledigung
der laufenden Geschäfte obliegt.
Die Entsendung von Studentenver
tretern in das entsprechende Kol
1egi al organ erfolgt mi tte1s ei n
facher Sti mmenmehrhei t. Di e Funk
ti onsperi ode der entsendeten stu
denti schen Vertreter endet im
allgemeinen mit jener des entsen
denden Hochschülerschaftsorganes.
Zu ihrer Abberufung vor Ablauf
der Funktionsperiode ist eine
Zweidrittelmehrheit nötig. Es
ist nicht erforderlich, daß die
gewählten Mandatare selbst als
Vertreter der Studi erenden im
entsprechenden Kollegialorgan
fungieren, in der Praxis ist eine
so1che Personal uni on aber üb1i ch.
An den Sitzungen der Organe der
Hochschülerschaft dürfen Studenten
als Zuhörer tei 1nehmen. Laut Ge
setz hätte jedes der drei genann
ten Hochschül erschaftsorgane mi n
destens einmal im Semester eine
Hörerversammlu~ einzuberufen
und deren BescI üsse "i n Beratung
zu ziehen". Die Hauptaufgabe aller
drei besteht jeweils darin, die
Interessen der für das entspre
chende Organ wahlberechtigten
Studenten zu vertreten; di es
ei nersei ts gegenüber Organen der
Uni versität, in di e si e kei ne
Vertreter entsenden, und andrer
seits durch Mitarbeit in Kolle
gi al organen durch di e von ihnen
dorthin entsendeten Vertreter. Die
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gewäh1ten Organe der Hochschül er
schaft sind also fÜr.die Tätigkeit
der jewei 1s von ihnen nami ni erten
Vertreter verantwortlich. Laut
Gesetz obliegt den Institutsver
tretungen-und Studienrichtungsver
tretungen außerdem di e "fach1i che
Förderung" der jeweil i gen wah1
berechtigten Studenten, worunter
z.B.das Herausgeben von Skripten
und das Abha1ten von Repet i tori en
zu verstehen ist.
Die einzige derzeit an unserer
Fakultät bestehende· Studienrich
tungsvertretung ist die Studien
richtungsvertretung Technische
Physik.Sie besteht aus:

Boris Papousek(Vorsitzender)
Wibke Tritthart
Ewald ·Wachmann

Die Aufgaben aller anderen Stu
dienrichtungsvertretungen ein
sch1i eßl i ch der Entsendung der
studenti schen Vertreter in di e
entsprechende Studienkommission
werden von der Fakultätsvertretung
wahrgenommen (Bei den Stukos Tele
matik und Technische Geologie APFcL H'T
wird jeweils nur die Hälfte der~ I
Studentenvertreter - in der obigen A?FE~LGESCHMACK ~
Aufl i stung mi t * versehen - von
"unserer" Fakultätsvertretung
nomi ni ert ) .

Di e dri tte zu besprechende Ebene t:~ '\'\
ist jene der Fakultät. Hier ist )" "".~~
die schon erwähnte Fakultätsver- ~ I! #"~
vertretung das Organ der Hochschu- ~_ _ I .~~ t.f) ~
1erschaft. Gewählt wi rd si e durch (/ i V ~
die Hörer aller an der Fakultät . '" ~ ~

nach dem Li stenwah1recht. Di e ~'II' '" a~~~
Anzahl der zu vergebenden Mandate f§ ..,,7., . )~~/$;~~~.
richtet sich nach der Hörerzahl 09,' 9"/~
und beträgt an unserer Fakultät ~-. •
fünf. Die auf eine wahl werbende I. . I ~ . • (1. (!;ö/-{f1
Gruppe entfallenden Mandate werden •
den im Wahlvorschlag angegebenen
Bewerbern nach der Reihe ihrer
Nennung zugeteilt. Die Mandatare
der Fakultätsvertretung Naturwis
senschaften sind derzeit (in Klam
mern: ihre Studi enri chtung / di e
wah1werbende Gruppe, von der si e
aUfgestellt wurden):
Wilfried Preitschopf(C/Liste NAWI)
Wibke Tritthart (P/Liste NAWI)
Ingrid Brauhart (C/Liste NAWI)
Monika Hausenblas (P/Aktionsgem.)
Erich Platzer (C/Aktionsgem.)
Di e Fakul t ätsvertretung Naturwi s
senschaften wählte Wilfried Preit
schopf zu ihrem Vorsitzenden.
Zusätzlich zu den in diesem Arti
kel schon erwähnten Aufgaben ob
1iegt der Faku1tätsvertretung
di e Erstattung von Vorschlägen
über Angelegenheiten der Studie
renden und des Hochschul wesens
an Organe der Uni versi tät und
das Ministerium für Wissenschaft
und Forschung und weiters di e
Verfügung über di e ihr zugetei 1ten
Geldmittel der Hochschülerschaft.
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